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auf die Kleine Anfrage der Abgeordneten Till Mansmann, Christian Dürr,
Renata Alt, weiterer Abgeordneter und der Fraktion der FDP
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Befreiung medizinischer Geräte und Materialien als Hilfsgüter von
Eingangsabgaben

V o r b e m e r k u n g  d e r  F r a g e s t e l l e r

Zur Eindämmung der COVID-19-Pandemie werden medizinische Geräte und 
Materialien, wie z. B. Atemschutzmasken, Schutzbekleidung, Desinfektions-
mittel und Medikamente, als Hilfsgüter benötigt. Diese können unter be-
stimmten Voraussetzungen bei der Einfuhr von den zu entrichtenden Ein-
gangsabgaben befreit werden.

Zur Gewährung der Einfuhrabgabenfreiheit muss die Einfuhr gemäß den Vor-
schriften der EU-Verordnung über Zollbefreiung (Artikel 74 bis 80 der Ver-
ordnung (EG) Nummer 1186/2009 des Rates vom 16. November 2009) und 
dem Beschluss (EU) 2020/491 der EU-Kommission vom 3. April 2020 von 
staatlichen Organisationen oder anerkannten Organisationen der Wohlfahrts-
pflege oder in deren Auftrag erfolgen. Außerdem müssen die Hilfsgüter nach-
weislich unentgeltlich an Personen, die an COVID-19 erkrankt, davon bedroht 
oder an der Bekämpfung des Ausbruchs beteiligt sind, verteilt werden.

In einem Beschluss hat die Europäische Kommission weitere Einzelheiten ge-
regelt, welche zeitlich befristet vom 30. Januar 2020 bis nunmehr 30. April 
2021 anwendbar sind. An die Vorschriften des Beschlusses ist die deutsche 
Zollverwaltung gebunden.

Es ist jedoch möglich, dass die Einfuhrabgabenfreiheit nicht gewährt werden 
kann oder Einfuhrabgaben nacherhoben werden, wenn der erforderliche Nach-
weis für die Erfüllung der Voraussetzungen für die Einfuhrabgabenbefreiung 
durch den Anmelder nicht geführt werden kann und die Einfuhrabgabenfrei-
heit somit zu Unrecht gewährt wurde.

Die Einfuhr von Waren, die dazu bestimmt sind, im Rahmen der Wohlfahrts-
pflege Katastrophenopfern zuzukommen, ist bei der Zollanmeldung gemäß 
Artikel 74 der Zollbefreiungsverordnung (ZollbefreiungsVO) unter Zugrunde-
legung der EU-Codierung C26 auf Antrag abgabenfrei. Dies gilt außerdem für 
die Befreiung von der Einfuhrumsatzsteuer (§ 1 Absatz 1 der Einfuhrumsatz-
steuerbefreiungsverordnung). Die Hauptzollämter prüfen insoweit die Mög-
lichkeit einer Befreiung.
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Mit umfasst von der Abgabenfreiheit sind überdies Einfuhren mit Liefer-
ketten, z. B. sog. Open-House-Beschaffungen des Bundesministeriums für Ge-
sundheit (BMG), sofern entweder in deren Erwerb bzw. Beschaffung vor der 
Einfuhr eine anerkannte Organisation involviert ist, oder sie kostenlos an Per-
sonen verteilt werden, die an COVID-19 erkrankt, davon bedroht oder an der 
Bekämpfung des Ausbruchs beteiligt sind, oder dem Zoll von Organisationen 
und Beteiligten entlang der Lieferkette hinreichend nachgewiesen wird, dass 
die Voraussetzungen für die Befreiung erfüllt sind.

Ebenfalls im „Open-House-Verfahren“ wird von Seiten des Bundes persön-
liche Schutzausrüstung (PSA) seit dem 27. März 2020 beschafft, indem jedem 
Unternehmen, welches die vertraglich festgesetzten Voraussetzungen erfüllt 
und akzeptiert, Anspruch auf Vertragsschluss gewährt wird. Gegenwärtig be-
trägt die Höhe der von den Unternehmen zu entrichtenden Einfuhrzölle auf 
FFP-Masken 6,3 Prozent, welche gemäß den Vorgaben des „Open-House-
Verfahrens“ bei in dessen Rahmen vollzogenen Lieferungen erstattet werden. 
Erforderlich dafür ist unter anderem der Nachweis über die Unentgeltlichkeit 
der Verteilung der gelieferten Waren, welcher den Betroffenen in der Praxis 
regelmäßig nicht möglich ist. Dieser Umstand führte bislang zu vermehrten 
Ablehnungen von Anträgen auf Zollerstattung.

V o r b e m e r k u n g e n  d e r  B u n d e s r e g i e r u n g
Die nachfolgenden Antworten beruhen auf einer von der Generalzolldirektion 
vorgenommenen aufwendigen Auswertung anhand der IT-Systeme der Zollver-
waltung sowie ergänzenden papiergestützten Abfragen bei Hauptzollämtern. 
Zur Beantwortung insbesondere der Fragen 1c und 2 war die Beteiligung sämt-
licher 41 Hauptzollämter erforderlich.

1. In wie vielen Fällen und in welcher Höhe wurde die Erstattung der Ein-
fuhrabgaben insbesondere der Zölle bei Lieferungen des „Open-House-
Verfahrens“ auf Grundlage welches Warenwertes beantragt?

Das Open-House-Verfahren liegt im Zuständigkeitsbereich des Bundesministe-
riums für Gesundheit. Das Bundesministerium der Finanzen und seine nach-
geordneten Dienststellen wurden in Amtshilfe als Ausführende tätig.

Anzahl der Erstattungsanträge:
180

Summe der beantragten Erstattung an Zoll:
7.800.252,31 Euro

Summe der beantragten Erstattung an Einfuhrumsatzsteuer:
24.299.925,67 Euro

Summe des Warenwertes aller Erstattungsanträge:
66.574.388,13 Euro

a) Wie vielen dieser Anträge wurde entsprochen?
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b) In welcher Höhe wurden in diesem Zusammenhang bereits Einfuhrab-
gaben erstattet?

Zoll: 259.807,25 Euro
Einfuhrumsatzsteuer: 588.061,89 Euro

c) Mit welchen Begründungen wurde den restlichen Anträgen nicht ent-
sprochen?

Es wurden sieben Erstattungsanträge abschlägig beschieden, da relevante 
Nachweise (siehe Antwort zu Frage 2) durch die Antragsteller nicht beige-
bracht werden konnten.
Weitere Erstattungsanträge befinden sich derzeit noch in Bearbeitung.

2. Welche Kenntnisse hat die Bundesregierung von Praxisproblemen der 
betroffenen Anmelder hinsichtlich des hinreichenden Nachweises der 
Voraussetzungen für die Befreiung von Einfuhrabgaben von Lieferungen 
des „Open-House-Verfahrens“?

Anmelder haben regelmäßig für eine Erstattung von Einfuhrabgaben nachzu-
weisen, dass die Hilfsgüter
1. im Auftrag einer staatlichen Organisation eingeführt wurden und
2. an Personen, die an COVID-19 erkrankt, davon bedroht oder an der Be-

kämpfung des Ausbruchs beteiligt sind, kostenlos verteilt oder kostenlos zur 
Verfügung gestellt worden sind.

Dabei sind die Anmelder mangels eigener Kenntnis über den Verbleib der 
Hilfsgüter insbesondere hinsichtlich des Nachweises zu Ziffer 2 meist auf Mit-
wirkung der beauftragenden Stelle angewiesen.
Für das Open-House-Verfahren stellt das Bundesministerium für Gesundheit 
Unternehmen grundsätzlich Nachweise darüber aus, dass die durch das BMG 
erworbenen Hilfsgüter im Sinne des Beschlusses verwendet werden, sofern die 
entsprechenden Voraussetzungen vorliegen.

3. Plant die Bundesregierung, diesbezüglich tätig zu werden, und wenn ja, 
wie wird sie vorgehen?

Das Bundesministerium für Gesundheit und das Bundesministerium der Finan-
zen stehen in kontinuierlichem Austausch bezüglich der Nachweisführung über 
die ordnungsgemäße Verwendung im Open-House-Verfahren erworbenen 
Hilfsgüter im Sinne des Beschlusses. Eine enge Einbindung der dem Bundes-
ministerium der Finanzen nachgeordneten Dienststellen der Zollverwaltung ist 
dabei sichergestellt.
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